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Amtlicher Teil.
$Bctanntma «t)ttng

der LandesverkicherrrnKSanstaU Heffen -R,
für den Kreis Wiesbaden ( Stabt ) .

(A 1245 ff. der Reichsversicherungsordni
Für die nach der Reichsoerffcherurrgsord

nung versichernngspslichtigea Personen im
Kreise Wiesbaden (Stabt ) find für die Zeit
vom 1. Januar 1912 ob , vorbehaltlich etwai¬
ger anderwciter Festsetzung , nachbezeichnete
Wochcnbeiträge zu entrichten , und zwar:

Für
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der Lohnklasse
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3 . Mitglieder der Be¬
trieb - - Krank « kaffe
für die bei dem Wege¬
bau des Bezirksvcr-
bandeö des Regie¬
rungsbezirks Wies¬
baden beschäftigten
Personen zu Wies¬

baden.
tz 16 des Statuts.

3 . Mitglieder der
Klaser -JunungS«

Krankenkasse zWieS-
bade » .

§ 13 1 Mtgl .-Kl. 1 u. II
d. - tat. „ III u.IV
Nicht.» ; _ V
26 .9.0 *. „ VI
L. Mitglieder der

Krankenkaffe der
Küfer -Innung z«

Wiesbaden.
^ 8 13 Mitgliederkiasse I

des „ II u. III
Dtat . „ IV u. V
5 Mitglieder der

Krankenkasse der
Fleischer -Innung zu

WieSvaden.
8 131 Mitgliedcrkaffe I
des ^ „ II u. III

Etat .) _ IV u. V
6 . Mitglieder der
Krankenkaffe der

Schuhmacher -Innung
zu Wiesbaden.

8 13 ; MitgliederkiasseI
des I ,  II

; Sta - j „ Illn . IV
tuts ' V
Nachtrag vom 12.5.11.
7 . Mitglieder de«

Krankenkaffe der
Tapezierer - Innung

zu Wiesbaden.
§ 13 \ MitgliederkiasseI

der I „ II
Sie - ? „ III
tuts 1 „ IVu - V

8 . Mitglieder der
Jnnnngö Kranken-

kaffe für die Bäcker-
Innung ( freie Inn¬
ung ) }« Wiesbaden
§ 11 i  Mitgliedcrklassc I

des „IIu.  III
Eta- IV
tat» > „ V
8 . Mitglieder der
Jnnungs -Kranken-

kaffe s. dieFuhrherrn-
Jnnung zu WieSb.
§ 11 l Miigliederklaffe I

des i II
Eta -1 „ III
tut« ) „ IV
10 . Mitglieder der
Jnttungskrankknkafle
der freien Konditor-
Innung z» Wiesbad.
8 1-!', Mitgliederkiasse I
de? ! „ II u. III
Sla - 7 „ IV u. V
tuts ) „ VI
11 . Mitglieder der
JnnnngS -Kranken-

kaüe für die Tüncher ',
Stukkateur , und

Lackierer -Innung zu
Wiesbaden

8 II \ Miigliederklasse I
des | „ II u. III

Sta - l „ iv
tuts i „ v

12 Mitglieder d. Be-
triebskrankeiikaffcder
FirmaWiederspahuL
Lchcffer , Hoch - u . Tief¬
bau in Wiesbaden.
8 5 1 MitgliederklasseI
des ( , II
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13 . Mitglieder der
Krankenkaffe der
Maschinenfabrik

Wiesbaden . Ges . itt
b. H . zu Wiesbaden

(Dotzheim ) .
^ . Mtgliedcrklafse 1
des ! » • fri

Etat /

14 . Mitglieder der
• Postkraukcnkaffe.

Klasse I Bei einem jogs
lohn biS einschl.
1.16 Mk.

„ II bei einem Tagt,
löhn von mehr
alz 1.16 Mk.
bis einschl. 1.83
Mk.

„ III bei einem Tage-
lobn von mehr
alS 1.83 Mk.
bis einschl. 2.83
Mk.

16

16

48

, IV bei einem Tage-
lahn von wehr
als 2.83 Mk.
bis einschl. 3.83
Mk.

* V de, einem Tagt-
lvlin über 3.83
Mt . — — — — zg

15 . Lehrer und
Erzieher.

«)»>it einemJrhresarb . >tS>
verdienst biS zu 1150 Mk.

d)miteinemJahresarbeii »>
verdienst von mehr als
liso bis 2000 Mark.

16 . HauSbcamtinnen
(Hausdamen , Haus¬
hälter , Stützen ) , ko
fern für diese Per lauen
als Mitglieder eine Krsn-
kenkasse nicht etwa Beiträge
einer höheren Lohnklasse
za entrichten sind.
17 . Die in der Land¬
wirtschaft beschäftigt
BctriebSbeamten.
a) mit einem Jahrcsar-

beitsverdicnst bis zu
850 Pik.

b) mit einem Jahrcsar-
beitsverdiciist von mehr
als850Mk . die Wochen¬
beiträge und, zwar

a) bis zu einem JahreS-
arbZtsvcrdienst von
1150 Mk.

b)  mit einem solchen von
mehr als 1150 bis
2000 Mk. - - - - 48

18 . Alle übrigen in
Land und For wirt-
schaft beschäftigten
Personen , welche fei¬
ner » er vorgenannten
Krankenkassen nnge¬
boren :

a) männlich
b) weiblich.

19 . Alle tn sonstiger
Weife beschäftigten
Personen , sofern sie
einer der vorerwäh » .

tcn Kranke - kaffen
nicht augeyören:
a) erwachsene männl . Per¬

sonen
b) erwachs, weibliche Pcrs.
e) Lehrlinge über I6Jahrc
d) Lehrmädchen über 16

Jahre.

Für diejenigen Per¬
sonen , welche alS
Lohn oder Gehalt
eine fest«, für Wochen
Monate Vierteljahre
od . Jahre vereinbarte

kurv Vergütung
erhalten , sind Bei¬

träge derjenigen
Lohnklasse z» ent¬
richte », in deren
Grenzen die bare
Vergütung fällt , so¬
fern diese Beiträge
höher sind alS die
nach der vorstehen¬
den Bekanntmachung
mastgcbcnden.

Die Verwendung von Beitragsmarken einer
höheren Lohnklasse — als gesetzlich vocge-
schrieben — ist allgemein , zulä,sig . Wenn zwi-
upen  dem Arbeitgeber und dem Versicherten die
Versicherung in einer höheren Lohnklasse nicht
ausdrücklich vereinbart ist , so ist der Arbeit-
oeber nur zur Leistung der Hälfte desjenigen
Beitrages verpflichtet , welcher nach der vorstehen»

.4

40
—* 32. —

*

24-

- 32 —

— — 40

— - — -

— — 40

— —
1

I
32 -

■
'

- 32

h

—

—

—

40

32
24

40

32 —

24 — —

24

48

den Bekanntmachung für den Versicherten zu
entrichten ist.

Zur richtigen und rechtzeitigen Verwendung
der fälligen Beitragsmarken sind die Arbeit¬
geber verpflichtet . Rechtzeitig geschieht d:e - er-
wendung nur dann , wenn sie bei jeder Lohnzah¬
lung und wenn keine Lohnzahlung stattsindet
und der Lohn gestundet wird , bei Beendigung
üeS Dienstverhälcniffcs oder spätestens am
Schluffe jeden Vierteljahres erfolgt . -oen
Arbeitgebern steht das Recht zu bei der
Lohnzahlung den von ihnen beschäftigten
Personen die Hälste der Beiträge in Ab¬
zug zu bringen . Diese Abzüge dürfen
sich jedoch höchstens auf die für die beiden
letzten Lohnzahlungspcrioden entrichteten Bei¬
träge erstrecken . ' ‘ *

.Findet die Beschäftigung einer verficherungS-
pflichiigen Person nicht während dir ganzen
Beitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt,
so ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wo¬
chenbeitrag zu entrichten , lvelchcr den Ver¬
sicherten zuerst beschäftigt . Wurde dieser Ver¬
pflichtung nicht genügt und ' hat der Versicherte
den Beitrag nicht selbst entrichtet , so hat der¬
jenige Arbeitgeber , welcher ' den Versicherten
weiterhin beschäftigt , den Wvchenbeitrag zu lei¬
sten . Steht der Versicherte gleichzeitig , in meh¬
reren die Versicherungspslicht begrünoenden
Arbeits - und Dienstverhältnissen, ' so haften alle
Arbeitgeber als Gesamtschuldner für die vollen
Wochenbeiträge . Die unterlassene Markenver¬
wendung kann nicht damit entschuldigt werden,
daß ein anderer Arbeitgeber , der den Versicher¬
ten vorher beschäftigt habe , zur Beitragsleistung
verpflichtet gewesen sei. Versicherungspflichttge
Personen sind befugt , die Beiträge anstelle der
Arbeitgeber zu entrichten . ' Dem Versicherten,
welcher die vollen Wochcnberiräge entrichtet hat,
steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge
verpflichteten Arbeitgeber Anspruch auf Erstat¬
tung der Höhe des Beitrages - zu , wen « die Mar¬
ten vorschriftsmäßig enttvertcr sind.

Die Bersichörungspflicht kst ausgedehnt ans
die gegen Lohn oder Gehatt beschüftkgten Gc-
htlfeli u - Lehrlinge in Apotheken sowie Büh¬
nen - und Orchestermitglieder ohne Rücksicht
auf den Kunstwert ihrer Leistungen , sofern
ihr steter Jahresarbcitsverbienst 2000 ,M  nicht
Übersteigt . Lehrer >i. Erzieher an öffentlichen
Schule » oder Anstalten unterliegen der Ver-
sicherungspslicht nicht , so länge sie lediglich zur
Ausbildung für ihren zukünstigen Berpf be¬
schäftigt werden oder sofern ihnen eine Anwart¬
schaft auf Pension im Betrage der geringsten
Invalidenrente sowie auf Witwenrente nach
den Sätzen der ersten Lohnklaffe und ans
Waisenrente gewährleistet ist- -Die Mindest¬
sätze sind 116 M  Invaliden -, 60,80 Ji  Witwen-
und 34,90 M  Waisenrente für eine Waise und
26,65 M  für jede weitere Waise.

Die Versicherungspslicht ergreift mich solche
als Lehrer tätige Personen, - welche aus dem
Stundengeben bei wechselnden 'Anstraaoebern
ein Gewerbe machen skelbständige Musiklehrer,
Sprachlehrer usw .) , und zwar auch dann , wenn
sie den Unterricht in der eigenem Wohnung er¬
teilen . ' *■ * '

Folgende Personen sind befugt ', freiwillig in
die Versicherung einzutreten , solange ' sie da?
40. Lebensjahr nicht vollendet haben sCckbstver-
stcherungj : '

1. Bctriebsbeamte . Werkmeister . Techniker,
Handlungsgehilfen und sonstige ?s,igestelltcj
deren dienstliche Beschäftigung ~ ihren
Hauptberuf bildet , sernev- Lshrer ' und Er¬
zieher , sämtlich sofern ' ihr ' regelmnstiaer
Johresarbeitsverdienst An Ldhn hder Ge¬
halt mehr als 2000 Jtf  aber nicht über
3000 JI  beträgt.

2 . Gewerbetreibende und sonstige Betriebs-
»nlernchmer , welche nicht rchelmähig mehr
als zwei versicherungspflichtige Lohnarbei¬
ter beschäftigen , sowie Hausgewerbetrei¬
bende . sämtlich , soweit noch durch Beschlust
des Bundesrais die Versicherungspslicht
auf sie erstreckt worden ist.

3 . Personen , deren Arbeitsverdienst in freiem
Unterhalte besteht , sowie diejenigen , welche
nur vorübergehende Dienstleistungen ver-
richten und deshalb der Versicherungspflicht
nicht unterliegen.

Versicherte , bei denen die Voraussetzungen für
die Versicherungspflicht und Sclbstverstchernng
aufhören , können die Versicherung freiwillig
sorisetzen . sofern sie noch nicht dauernd erwerbs¬
unfähig sind.

Die freiwillige Versicherung ist an die Ent¬
richtung von Beiträgen einer bestimmten Lohn¬
klasse nicht gebunden : hierbei steht vielmehr die
Verwendung von Beitragsmarken zu 16, 24,
32, 40 und 48 Pfennig frei

Zur Verwendung der Beitragsmarken auf
Grund der Versicherungspslicht und sich daran
anschlicsteitder Weiterversicherung sind gelbe und
für die Selbstvcrstcherung und deren Fortsetzung
graue Ouittungskarten zu verwenden.

Die aus der Versicherungspslicht sicki er-
aebende Anwartschaft erlischt , wenn während
Zweier Jahre noch dem auf der Quittungskarte
verzeichncten Ausstellungstag ein die ' Ber-
sickerungspflicht begründete ? Arbeits - oder
Dienstverhältnis oder die Weiterversicherung
nicht oder in Weniger als insgesamt 20 Bei-
traaswochen bestanden hat . Bei der Selbstver-
stcheruna und ihrer Fartsetzmig müssen zur Auf-
rechterbaltung der Anwartschaft während der
anaeaebenen 2 Jahre mindestens 40 Beiträge
entrichtet werden.

Eaffel , den 2k. De - ember 1911.
Der Vorstand:

Riedesel . Freiherr zu Eisenbach.
Landes -Hauptmann.

Wird veröffentlicht.
Wir machen besonders darauf aufmerk¬

sam, daß die in Bekanntmachungent¬

haltenen neuen Beitragssätze vom 1. Januar
1912 ab in Kraft treten.

Wiesbaden , den 27 '. Dezember 1911.
31199 Der Magistrat.

Abteilung für Bersicherungssache « .

Bekanntmachung.
Naffanischcr Zentraiwaiscnsonds . Wirtsche

Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahr l . Js . gelangen die Zinsen

des Wirth 'schcn Stiftungs - Kapitals von
20 000 M  aus dem Rechnungsjahre 1909 und
1911 im Betrage von je 800 M  zur Ver¬
teilung.

Nach dem Testament des verstorbenen
Landesbanköirektors a . D . Wirth sollen die
Zinsen einer gering bemittelten Person
im ä n n l i che n oder weiblichen  Ge¬
schlechts ), die früher für Rechnung des Zen-
tralwaisenfonds verpflegt worden ist und
die sich seit Entlassung aus der Waisenver -.
svrgung stets untadclhaft  betragen hat,
frühestens fünf Jahre nach dieser Entlassung
als A u s st a t t u n g oder zur Grün¬
dung einer bürgcrlicheit Nieder¬
lassung  zugewcndet werden.

Die an den Landeshauptmann zu Wiesba¬
den zu richtenden Bewerbungen müssen An¬
gaben enthalten:

1. über den seitherigen Lebenslauf des Be¬
werbers ober der Bewerberin , namentlich seit
Entlassung aus der Waisenversorgung:

2. über deren dermaligc Beschästigung:
3. für die geplante Verwendung der er¬

betenen Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über

die seitherige Beschäftigung und Führung
ber Bewerber und Bewerberinncu , sowie
Zeugnisse der seitherigen , insbesondere des
letzten . Arbeitgebers veiziifügen.

Ich ersuche um Bewerbungen mit dem
Hinweis , dast nur solche, die vor dem 1. Mürz
1912 cingche » , berücksichtigt werden können.

Wiesbaden , den 3. Januar 1912.
82866 Der Landesbau - tmanu.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt¬

nis gebracht , daß weder die Staötdtener noch
sonstige , städtische Bedienstete zur Empfang¬
nahme der zur Stadt - und Stcu er¬
lass  e zu cntrichtcndcil Geldbeträge berech¬
tigt sind.

Nur an die mit der Zwangsvollstreckung
beanftrantcii VollzichungSbcamten kann znr
Abwendung der Pfändung rechtsgültige Zah.
lung erfolgen.

Wiesbaden , den 6. Januar 1912.
32809__ Der M agistra . t.

Staats - und Gemelndestcucr.
Die Erbebung der 4. Rate sJanuar , Februar,

März ) erfolgt vom 15. Januar ab straßeniveise
nach dem auf dem Stcuerzettel angegebenen
Hebevlan und zivar:

An der Hebcstcllc Zimmer 17 sweihe Zettelt i
für die Straffen mit den Anfangsbuchstaben:

A am 15., 16. und 17. Januar
B am 18., 19. und 20. Januar
C. D am 22. und 23. Januar
E am 24. und 25. Januar
F am 26. und 29. Januar
K am 39. und 81. Januar 9
H am 1., 2. und 8. Februar
I . K am 5.. 6. und 7. Februar
L am 8. und 9. Februar.

An der Hcbestelle Zimmer 16 sgrllne Zettel ) ,
für di« Straffen mit den Anfangsbuchstaben:

M am 18. und 16. Januar
N am 17. und 18. Januar
O am 19. und 20. Januar
P , O am 22. und 23. Januar

.R am 24., 28. und 26. Januar
S am 29., 80. und 81. Januar ^
T . U und V am 1. und 2. Februar
W am 3., 6. und 6. Februar
V, 3 und anfferhalb des Stadtberings am

7., 8. und 9. Februar.
sDie auf dem Steuerzcttel angegebene Straffe

ist maßgebend .)
Es liegt im Jntcreffe der Steuerzahler , bah

ffe die vorneschriebenc » Hebetage benutzen , nur
dann ist rakckc Beförderung möglich. Das Geld,
besonders die Pfennige , ffnd genau abzuzählen,
damit Wechseln an der Kaffe vermieden wirb.

Wiesbaden , den 12. Januar 1912.
32881 Städtische Steuerkaffe.

Bekanntmachung.
Die Anmeldungen zum Eintritt in die städti¬

schen höheren Schulen (1. Reform -Realgymnasium
mit Realschule und Vorschule , Oranienstraße 7.
2. Oberrealschule mit Vorschule kam Zietenring ) .
3. Höb-ere Mädchenschule. I mit Seminar . Studieu-
anstalt -und Frauenschule am Schloßplatz , Eingang
Mübig -affe, 4. Höhere Mädchenschule II , Totzhejmer
Straffe 9) werden vom 15. bis 22. Januar an
allen Schultagen von 11 bis 12 Uhr (für dir drei
Unterklaffe » des Reiorm -Realgvmnaffums und
seine Vorschule Oranicnstraffe 7, von 12 biS
1 Uhr . Zimmer 16a) von den Direktoren ent-
gcaengenvmmen.

Vorzulegen sind das letzt« Schulzeugnis , Ge-
burts -, Taus - und Jmvi -, bezm. Wiederimpfschein

Wiesbaden , den 9. Januar 1912. 32870
Das Kuratorium der städt . höheren Schulen.

Stadt . Seefischvertauf.
Fiichpreiie am Dienstag , de» 16. Januar 1912.
Schellfisch , im Ganzen mit Kopf, das Pfd 35 I,
Kabliau , im Ganze » offne Stopf, das Pfd . 20
Kabliau , im Ausschnitt , das Pfd . 25 $.
Backfische, offne Gräten , das Pfd . 20 I«
Bratscholle » das Pfd . 27 I.

Wiesbaden , den 12. Januar 1912.
32886 Der Magistrat.
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